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Ermittlungsverfahren

  

Die Amtsanwaltschaft Berlin führte gegen unseren Mandanten ein Verfahren wegen Nötigung im
Straßenverkehr. Ihm wurde vorgeworfen, als Führer eines KFZ einem anderen Verkehrsteilnehmer in
Berlin Neukölln zunächst unter Missachtung des Sicherheitsabstandes aufgefahren zu sein und die
Lichthupe betätigt zu haben. Im Folgenden soll unser Mandant noch vor den anderen PKW gefahren sein
und diesen ausgebremst haben.

  

Unser Mandant meldete sich in der Strafrechtskanzlei Dietrich nachdem er eine Vorladung als
Beschuldigter erhalten hatte. Rechtsanwalt Dietrich nahm zunächst Einsicht in die Ermittlungsakte.
Danach besprach Rechtsanwalt Dietrich in einem persönlichen Gespräch mit der zuständigen
Amtsanwältin das Beweisergebnis. Rechtsanwalt Dietrich konnte in diesem Gespräch die Schwachstellen
in der amtsanwaltlichen Beweisführung herausarbeiten. Deshalb stellte die Amtsanwaltschaft Berlin das
Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr ein.
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